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des Strassennetzes. Es verfolgt zudem das Ziel, den 

Strassentyp auf verständliche Art und Weise dem 

Motorfahrzeuglenkenden zu vergegenwärtigen. Im 

Weiteren vereinigt es die sicherheitstechnischen 

Erkenntnisse hinsichtlich Tempo-30-Zonen [90] und 

Gestaltung sowie der selbsterklärenden Strasse zu 

einer gesamtheitlichen Lösung für Innerortsstras-

sen. Dieser Ansatz deckt sich schliesslich auch mit 

den in [91] enthaltenen Erkenntnissen, wonach die 

frei gewählten Geschwindigkeiten durch die signa-

lisierte Höchstgeschwindigkeit und die Zonenart 

signifikant beeinflusst werden.  

Die oftmals einseitige Betrachtung, nur Wohngebie-

te in die Verkehrsberuhigung mit einzubeziehen, 

lässt die Tatsache ausser Acht, dass das Unfallge-

schehen auf verkehrsorientierten Innerortsstrassen 

gravierender ist (Tabelle 16). Die amtliche Verkehrs-

unfallstatistik lässt keine Auswertung nach Funktion 

der Strasse zu. Da Nebenstrassen innerorts ebenfalls 

oft verkehrsorientiert sind, dürfte das Verhältnis in 

Wirklichkeit bedeutend stärker zu Ungunsten der 

verkehrsorientierten Strassen ausfallen. Deshalb 

sieht das bfu-Modell Tempo 50/30 vor, das innerört-

liche Strassennetz zu hierarchisieren (siedlungs- und 

verkehrsorientierte Strassen). Zusätzlich zur Einfüh-

rung von Tempo 30 in allen Wohngebieten sollen 

die verkehrsorientierten Strassen auf Basis der VSS-

Norm SN 640 212 [92] umgestaltet werden. Mit den 

darin vorgestellten Gestaltungselementen wird be-

absichtigt, den Strassenraum aufzuwerten und fuss-

gänger- bzw. radfahrergerecht zu gestalten. 

Das bfu-Modell Tempo 50/30 sieht vor, dem Fahr-

zeuglenker die Funktion der Strasse mittels typischer 

verkehrstechnischer Elemente für siedlungs- bzw. 

verkehrsorientierte Strassen zu vergegenwärtigen. 

Auf siedlungsorientierten Strassen sollen als Erken-

nungsmassnahmen ein auffälliges Eingangstor 

(Abbildung 24), versetzte Parkfelder (Abbildung 25), 

Rechtsvortrittsmarkierungen (Abbildung 26) und 

Tabelle 16 
Getötete und Schwerverletzte innerorts nach Strassenart und 
Strassenkategorie (2004–2008) 

  Kantonsstrasse Gemeindestrasse Total 

Hauptstrasse  5 374   801  6 175

Nebenstrasse 1122   3 959  5 081

Total  6 496  4 760   

 Quelle: BFS 

Abbildung 24 
Torelement bei der Einfahrt in eine Tempo-30-Zone 

 

Abbildung 25 
Versetzte Parkfelder in einer Tempo-30-Zone 

 

Abbildung 26 
Verdeutlichung einer Kreuzung mit Rechtsvortritt in einer  
Tempo-30-Zone 
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Tempo-30-Signete (Abbildung 27) auf der Fahr-

bahn angewandt werden. Parkfelder sollten nicht 

dort angeordnet werden, wo Kinder häufig hinter 

geparkten Autos hervor auf die Strasse treten. 

Bauliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung 

(Vertikal-, Horizontalversatz, aufgepflasterte Kreu-

zungen gemäss [86]) sollen nur auf denjenigen 

Strassen zur Anwendung kommen, deren Erschei-

nungsbild einen niedrigen Einhaltegrad der Ge-

schwindigkeitsbeschränkung vermuten lässt oder 

auf denen die gesetzlich vorgeschriebenen Nach-

hermessungen zu hohe Geschwindigkeiten erga-

ben (Abbildung 28).  

Die Massnahme, am Strassenrand elektronische 

Anzeigetafeln aufzustellen, die dem vorbeifahren-

den Motorfahrzeuglenkenden seine Fahrgeschwin-

digkeit anzeigt, ist nicht nachhaltig. In [93] werden 

Studien zitiert, wonach eine leichte Geschwindig-

keitssenkung zu erwarten ist, die Wirkung jedoch 

zeitlich beschränkt ist, während welcher die Signale 

aufgestellt sind. 

Auf verkehrsorientierten Strassen sind Erkennungs-

elemente wie Lichtsignalanlagen, Mittelmarkierun-

gen, Mehrzweckstreifen, Fussgängerstreifen, Fuss-

gängerschutzinseln und/oder das Vortrittsrecht 

gegenüber Querstrassen anzuwenden. Zur Ge-

währleistung eines hohen Verkehrssicherheitsni-

veaus, zur Verbesserung der Querbeziehungen und 

zur Minimierung der Trennwirkung der Fahrbahn 

sind die übergeordneten Strassenraumgestaltungs-

prinzipien und -elemente gemäss [92] anzuwen-

den:  

• Torwirkung (optische Abgrenzung zwischen 

Strassenräumen unterschiedlicher Charakteris-

tik, die eine Anpassung des Fahrverhaltens an-

strebt, Abbildung 29)   

Abbildung 27 
Tempo-30-Signet 

 

Abbildung 28 
Aufgepflasterter Kreuzungsbereich 

Abbildung 29 
Torwirkung bei einer Ortseinfahrt 
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• Kammerung des Strassenraums (Längsuntertei-

lung des Strassenraums in Raumkammern, um 

den Fokus der Wahrnehmung auf den Nahbe-

reich zu richten und damit einen geschwindig-

keitssenkenden Effekt zu erzielen) für den Ver-

kehrsablauf zu erreichen, Abbildung 30) 

• Verzahnung der Seitenräume (durch Verwendung 

verschiedener Beläge wird die Bandwirkung der 

Fahrbahnränder gemildert, Abbildung 31)  

Zusätzlich zu den oben erwähnten Elementen wirkt 

ein Ensemble geschwindigkeitsmindernd [94]. Un-

ter der Ensemble-Wirkung versteht man das Zu-

sammenwirken der verschiedenen Gestaltungsele-

mente insbesondere zwischen Hoch- und Tiefbau 

(farbliche Einheit zwischen Gebäudefassaden und 

den gewählten verkehrstechnischen Elementen, 

Abbildung 32).  

Bei der Umsetzung dieser Prinzipien sind nachfol-

gende Aspekte mit einzubeziehen: 

• Städtebauliche Vorgaben und Ziele 

• Struktur des Strassenraums 

• Funktion und Lage der Strasse 

Von zentraler Bedeutung ist, dass das übergeord-

nete Strassennetz innerorts sowohl eine hohe Leis-

tungsfähigkeit als auch eine hohe Sicherheit für die 

verletzlichsten Verkehrsteilnehmenden aufweist. 

Dadurch soll vermieden werden, dass sich Schleich-

verkehr auf die siedlungsorientierten Strassen ver-

lagert und andererseits die Nutzungsansprüche der 

Anwohner erfüllt werden. Verkehrsorientierte In-

nerortsstrassen stellen also für Planer und Behör-

den hinsichtlich Projektierung, Gestaltung und 

Betrieb äusserst anspruchsvolle und komplexe Her-

ausforderungen. Ein Approach, diese Aufgaben mit 

dem Aspekt der Verkehrssicherheit zu verbinden ist 

in [94] enthalten. 

Abbildung 30 
Kammerung des Strassenraumes 

 

Abbildung 31 
Verzahnung der Seitenräume 

 

Abbildung 32 
Ensemble 
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5.6 Umsetzung in der Schweiz 

5.6.1 Bestimmung der durch Infrastruktur-

mängel bedingten Unfälle  

Wie in Kap. VII.5.1.2, S. 79 bereits angedeutet, 

lässt die amtliche Verkehrsunfallstatistik keine prä-

zise Aussage zur Häufigkeit von geschwindigkeits-

bedingten Unfällen, die durch defizitäre Infrastruk-

tur verursacht wurde, zu. Die Tatsache, dass sich 

geschwindigkeitsbedingte Unfälle durch Verbesse-

rung der Infrastruktur reduzieren lassen, ist bei 

Fachleuten unbestritten. Genaue Aussagen sind 

nur aufgrund einer entsprechenden Forschungsar-

beit möglich. Da diese Thematik jedoch sehr kom-

plex ist, müsste die Machbarkeit zumindest in einer 

Voruntersuchung abgeschätzt werden.  

5.6.2 Neudefinition der Ausbaugeschwindig-

keit in den VSS-Normen 

Zur Sensibilisierung der projektierenden Ingenieure 

hinsichtlich Sicherheitsrelevanz bei der Festlegung 

der Ausbaugeschwindigkeit ist bei der nächsten 

Revision der VSS-Norm SN 640 080b [14] eine 

Anpassung des Begriffs in Erwägung zu ziehen. 

Dabei bietet sich eine Definition mit Bezug zur 

Verkehrssicherheit im Sinn der OECD 

(Kap. VII.5.1.3, S. 79) an. 

5.6.3 Aufwertung der VSS-Normen 

Die VSS-Normen stellen den aktuellen Wissens-

stand dar und entsprechen somit den Regeln der 

Baukunde. Sie sind nicht unmittelbar bindend, 

können jedoch in Schadensfällen, also im Nachhi-

nein als Grundlage beigezogen werden.  

Einige wenige dieser Normen gelten als Weisung 

des Eidgenössischen Departements für Umwelt, 

Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) im 

Sinn von Art. 115 Abs. 1 SSV und erhalten dadurch 

ein grösseres Gewicht38. Die Praxis zeigt, dass diese 

im Planungs- und Projektierungsprozess einfacher 

durchzusetzen sind. 

Naheliegender ist die Forderung, VSS-Normen ver-

mehrt in den Stand einer Weisung zu erheben. 

Dem muss entgegengehalten werden, dass die 

Akzeptanz hierfür gering sein dürfte und den aktu-

ellen Wissensstand zum Teil nur verzögert wider-

spiegelt. Ausserdem können mit einer Verweisung 

verschiedene Nachteile verbunden sein. So wird 

beispielsweise eine Norm nicht nach den für die 

Schaffung von Rechtssätzen geltenden Vorschriften 

erzeugt. Probleme kann es z. B. auch geben, wenn 

der private Regelsetzer, der durch die Verweisung 

nicht gebunden ist, die Norm ändert oder auf-

hebt [95].  

Eine Lösung könnte darin bestehen, auf Bundes-

ebene sicherzustellen, dass alle kantonalen und 

kommunalen Baugesetze die Forderung enthalten, 

die Infrastruktur müsse dem aktuellen Stand der 

Technik entsprechen mit dem Ziel, Unfälle mög-

lichst auszuschliessen bzw. höchstens geringe Fol-

gen für Leib und Leben der Unfallbeteiligten zu 

bewirken. 

5.6.4 Ausbildung der Ingenieure und Planer 

In der Praxis finden sich immer wieder infrastruktu-

relle Defizite, die zu geschwindigkeitsbedingten 

Unfällen führen können. Gründe dafür können 

Unkenntnis der Normen und Forschungsergebnisse 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
38  Verordnung des UVEK vom 12. Juni 2007 über die auf die 

Signalisation von Strassen, Fuss- und Wanderwegen an-
wendbaren Normen, SR 741.211.5 
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oder deren bewusste Nichtbeachtung sein. Mass-

nahmen dagegen sind auf zwei Stufen denkbar: 

Erstausbildung: Während der Erstausbildung an 

Hoch- und Fachhochschulen ist eine verstärkte 

Sensibilisierung für das Thema der Verkehrs-

sicherheit gesamtschweizerisch zu gewährleisten. 

Insbesondere ist sicherzustellen, dass den Studie-

renden nebst dem Grundwissen spezifisch zu die-

sem Thema die entsprechenden Normen, Gesetze 

und Forschungsergebnisse und insbesondere deren 

Sicherheitsrelevanz vermittelt werden. Ein Schwer-

punkt muss dabei der Entwurf von Innerortsstras-

sen (Konflikte mit verletzlichen Verkehrsteilneh-

mern) sowie die Projektierung von Ausserortsstras-

sen (Linienführung, Querschnitt) sein. 

Fort-/Weiterbildung: Viele Berufsstände sehen eine 

obligatorische Weiterbildung vor. In Analogie zu 

anderen Berufsständen (Piloten, Fachpsychologen, 

Lehrkräfte usw.) ist eine obligatorische Weiterbil-

dung für Verkehrsingenieure und -planer wün-

schenswert. Kongresse und Tagungen zu Verkehrs-

sicherheitsthemen werden in der Schweiz schon 

heute regelmässig organisiert. Als kurzfristige 

Massnahme kann die Unterstützung der Organisa-

tion solcher Tagungen/Kongresse empfohlen wer-

den. Mittelfristig ist zu überprüfen, wie das gesam-

te Angebot an Tagungen/Kongressen koordiniert 

und mit einer allfälligen obligatorischen Weiter-/ 

Fortbildung abgestimmt werden kann. Ein erster 

Ansatz in dieser Hinsicht stellt die von der bfu an-

gebotene Nachschulung für Verkehrsingenieure 

zum Thema «Strassenraumgestaltung» dar, der im 

Herbst 2009 beginnt.  

5.6.5 Sensibilisierung von Verwaltungen und 

Politik für die Bedeutung der Infra-

struktur  

Nebst der in Kap. VII.5.6.4, S. 96 erwähnten Grün-

de können topografische, aber auch finanzielle 

sowie politische Randbedingungen zur Missach-

tung von Normen, und damit u. a. zu geschwin-

digkeitsbedingten Unfällen führen. Deshalb gilt es, 

die Behörden für die Bedeutung der Infrastruktur 

bezüglich Verkehrssicherheit zu sensibilisieren. Mit 

den zuständigen Behörden ist eine enge Zusam-

menarbeit und regelmässiger Kontakt seitens der 

Fachstellen zu pflegen.  

Im Vordergrund stehen dabei vorerst folgende Akti-

vitäten: 

• Fachtechnische Beratungen zu sicherheitsrele-

vanten Themen 

• Fachtechnische Unterstützung von Projekten 

• Regelmässige Veranstaltung von Kolloquien/ 

Weiterbildungskursen/Foren 

• Publikationen in Fachzeitschriften 

Welche dieser Massnahmen am effizientesten ist, 

kann erst nach einer Quantifizierung der Gründe 

für die Nichtumsetzung von sicherheitsrelevanten 

Normen erfolgen. Hierzu ist jedoch Forschung 

notwendig. 

5.6.6 Instrumente zur systematischen  

flächendeckenden Sicherheitsüberprü-

fung geplanter und bestehender Infra-

struktur  

Road Safety Audit (RSA) 

Ein Road Safety Audit ist ein standardisiertes Ver-

fahren zur Prüfung von Projekten (Neubau, Um-
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bau, Sanierung) in den verschiedenen Planungs-

phasen. Durch eine unabhängige Sicherheitsver-

träglichkeitsprüfung können potenzielle Verkehrs-

sicherheitsprobleme bereits während der Pla-

nungsphase vermieden werden. In einigen Ländern 

gehört dieses Verfahren heute schon zum üblichen 

Ablauf bei Neuprojekten.  

Nach den zur Verfügung stehenden Unterlagen 

sind Anwendungen aus Australien, Grossbritan-

nien, Dänemark, Deutschland, Schweden, Norwe-

gen und der Tschechischen Republik bekannt. Un-

tersuchungen zur Wirksamkeit liegen u. a. für Dä-

nemark vor und belegen einen Kosten-Nutzen-

Faktor von 1,5.  

In Analogie zur Umweltverträglichkeitsprüfung von 

Projekten, sind Safety Audits auch in der Schweiz 

als fester Bestandteil von Projekten zwingend flä-

chendeckend einzuführen. Seit 2008 wird ein Kurs 

für Ingenieure zu RSA angeboten. Dieser ist aber 

nicht obligatorisch. Zudem existiert seit 2008 eine 

entsprechende VSS-Norm SN 641 712 [96]. 

Road Safety Inspection (RSI) 

Die Road Safety Inspection ist ein standardisiertes 

Verfahren zur Überprüfung von bestehenden An-

lagen im Sinn einer Betriebssicherheitsprüfung. Im 

Gegensatz zum Road Safety Audit, bei dem Neu- 

und Umbauprojekte begutachtet werden, überprü-

fen bei der Road Safety Inspection die zuständigen 

Behörden periodisch die bestehende Infrastruktur 

auf sicherheitstechnische Mängel. 

In einigen Ländern gehört dieses Verfahren bereits 

heute zum Standard bei bestehenden Anlagen, 

insbesondere in Deutschland. In der Schweiz ist 

eine Standardisierung und Institutionalisierung 

(Erhaltungsmanagement) über alle Tiefbauämter 

und Signalisationsbehörden erforderlich. Dabei 

muss die Überprüfung der Infrastruktur hinsichtlich 

des Potenzials für geschwindigkeitsbedingte Unfäl-

le eine zentrale Stellung einnehmen. Validierte 

diagnostische Instrumente erhalten dabei eine 

wesentliche Bedeutung, erlauben sie doch eine 

Sanierung bevor sich Unfälle ereignen 

(Kap. VII.5.6.7, S. 99). Es ist anzumerken, dass 

Ende 2009 ein Forschungsgesuch für RSI durch das 

Institut für Verkehrsplanung und Transportsysteme 

(IVT) und die bfu beim VSS eingegeben wurde. 

Black Spot Management (BSM) 

Black Spot Management bezweckt die systemati-

sche Unfallanalyse der Verkehrsnetze. Ergeben sich 

daraus Örtlichkeiten mit auffallend vielen Unfällen 

(Unfallhäufungsstellen), so sind diese prioritär – 

unter Anwendung von adäquaten Verfahren – zu 

sanieren. Aufgrund der amtlichen Unfallstatistik39 

können Unfallhäufungen abgelesen werden. Expo-

sitionsmasse sind jedoch in dieser Datenbank nicht 

berücksichtigt. Genauso wenig ist anhand der Un-

fallauswertung festzustellen, ob defizitäre Infra-

struktur zu einem Unfall führte (Kap. VII.5.1.2, 

S. 79). Daher ist sicherzustellen, dass alle zuständi-

gen Tiefbauämter solche Stellen systematisch im 

Strassennetz ausfindig machen, die entsprechen-

den Stellen verkehrstechnisch analysieren und, falls 

diese defizitär sind, eine qualifizierte Sanierung 

planen (wie dies in manchen Kantonen auch be-

reits praktiziert wird). 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
39  Die Koordinaten der Unfallstellen sind nicht bei allen Unfäl-

len und nicht in allen Kantonen vorhanden, sodass eine sys-
tematische Lokalisierung nicht möglich ist. 
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5.6.7 Erarbeiten diagnostischer Verfahren zur 

sicherheitstechnischen Analyse der ho-

rizontalen Linienführung 

Die in Kap. VII.5.6.6, S. 97 beschriebenen Prozedu-

ren zur Inspektion bestehender Verkehrsanlagen, 

RSI und BSM, weisen nebst vielen Vorzügen auch 

Schwachstellen auf. So wird beim RSI der Hand-

lungsbedarf anhand der Abweichungen des 

Istzustands der Verkehrsanlagen vom Sollzustand 

festgelegt. Bekanntlich ist aber nicht jede Norm-

abweichung der Infrastruktur à priori sicherheitsre-

levant. Es besteht also die Gefahr, dass Ressourcen 

für die Sanierung von Örtlichkeiten verwendet 

werden, die nie zu Unfällen führen oder die kein 

Fehlverhalten hervorrufen würden. Aber auch BSM 

weist Probleme auf. So ist die Bestimmung von 

Unfallschwerpunkten aufgrund der Unfallzahlen 

statistisch kompliziert, denn wegen des Phänomens 

der Regression zur Mitte sollte nicht einfach auf die 

absolute Anzahl Unfälle abgestützt werden. Zudem 

sollte BSM aus Sicht der Prävention langfristig zur 

Ausnahme werden, ist es doch befremdlich, Unfäl-

le abzuwarten, bevor saniert wird.  

In diesem Sinn bietet sich an, diagnostische Verfah-

ren zu erarbeiten. Das in [71] erläuterte Verfahren 

zur Diagnose von Kurven müsste mittelfristig über-

prüft und implementiert werden, um geschwindig-

keitsbedingten Unfällen in Kurven vorzubeugen.  

5.6.8 Förderung der Umsetzung des bfu-

Modells Tempo 50/30.  

Es hat sich gezeigt, dass hinsichtlich Verbreitung 

des bfu-Modells Tempo 50/30 ein riesiges Potenzial 

besteht. Auf rund 75 % der überbauten Bauzonen 

gilt derzeit noch die Höchstgeschwindigkeit 

50 km/h. Dazu kommen schätzungsweise 98 % 

verkehrsorientierte Innerortsstrassen, die nicht nach 

[92] umgestaltet sind [90]. Um eine breitere Um-

setzung des bfu-Modells Tempo 50/30 zu verwirk-

lichen, sind Massnahmen auf verschiedenen Ebe-

nen angezeigt:  

• Die aktuelle Rechtslage stellt ein grosses Hin-

dernis dar. Solange Tempo-30-Zonen als abwei-

chende Limite zur geltenden allgemeinen 

Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h innerorts 

gelten und somit gemäss Art. 108 SSV begrün-

det werden müssen, ist eine zügige Verbreitung 

des bfu-Modells Tempo 50/30 kaum möglich. 

Art. 4a VRV sowie Art. 22 SSV müssten dahin-

gehend angepasst werden, dass innerorts zwei 

Höchstgeschwindigkeitsregimes festgelegt wer-

den: 50 km/h auf dem übergeordneten Stras-

sennetz und 30 km/h auf dem siedlungsorien-

tierten Strassennetz. Außerdem müssten Rege-

lungen zu Tempo-30-Zonen von Art. 108 SSV 

losgekoppelt werden.  

• In der Zwischenzeit müssen die zuständigen 

Behörden weiter für die sicherheitstechnischen 

Vorteile des bfu-Modells Tempo 50/30 sensibili-

siert werden. Zwar haben alle Signalisationsbe-

hörden 2006 und 2009 von der bfu eine Klar-

stellung erhalten [97], dass die entsprechenden 

Bundesgerichtsentscheide (BGE) aus dem Jahr 

2006 und 2008 kein Hindernis für die Umset-

zung von Tempo-30-Zonen darstellen und dass 

eine gemeindeweite Einführung von Tempo-30-

Zonen auf dem siedlungsorientierten Strassen-

netz keine Umgehung der Volksinitiative aus 

dem Jahr 2001 (Strassen für alle) darstellt. Den-

noch scheint weiterer Klärungsbedarf (auch bei 

den Gemeinden) zu bestehen.  

• Entsprechend gilt es, bei den Baubehörden die 

sicherheitstechnischen Vorteile umgestalteter 

verkehrsorientierter Strassen weiterhin zu pro-

pagieren. Bekanntlich werden bauliche Eingriffe 
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primär dann geplant, wenn bei Strassen Unter-

haltsarbeiten anstehen. Deshalb ist es wichtig, 

den Baubehörden nahe zu legen, bei diesen 

Gelegenheiten die Planung von Umgestaltun-

gen nach [92] zu berücksichtigen.  

• Der Befund, dass besonders kleinere, finanz-

schwächere Gemeinden seltener Tempo-30-

Zonen und umgestaltete verkehrsorientierte 

Strassen aufweisen, zeigt ein Informationsdefi-

zit auf. Inhalt des bfu-Modells Tempo 50/30 ist 

u. a., Tempo-30-Zonen mit einem akzeptablen 

Aufwand realisieren zu können. Andererseits 

betrifft die Umgestaltung von verkehrsorientier-

ten Strassen primär Kantonsstrassen, sodass auf 

diesen Strassen die Kosten nicht voll zu Lasten 

der Gemeinden gehen. Aus diesem Grund ist es 

wichtig, gerade solche Gemeinden beispielswei-

se über die Sicherheitsdelegierten anzugehen 

und sie vertiefter über die sicherheitstechni-

schen Vorteile zu informieren.  

• Die Umsetzung der erwähnten Punkte bedarf 

einer zielgerechten Kommunikationsstrategie. 

Die Resultate zeigen, dass besonders der direkte 

Kontakt erfolgreich ist. Dazu gehören das ge-

zielte Beliefern der zuständigen kantonalen 

oder kommunalen Behörden mit Fachbroschü-

ren sowie die jährlichen Zusammenkünfte der 

kantonalen Signalisationsbehörden. In diesem 

Sinn wäre auch eine jährliche Zusammenkunft 

der zuständigen kantonalen Baubehörden viel-

versprechend. Als Alternative bietet sich an, da-

für zu sorgen, dass der bfu bei der bereits be-

stehenden jährlichen Zusammenkunft der Kan-

tonsingenieure ein festes Fenster zugesprochen 

wird. Dies ermöglicht, entsprechende Anliegen 

direkt bei den Amtsvorstehern anzubringen.  

5.7 Fazit 

Die Auswertung der amtlichen Unfallstatistik zeigt 

auf, dass das geschwindigkeitsbedingte Unfallge-

schehen insbesondere auf Ausserorts- und Inner-

ortsstrassen relevant ist. Autobahnen spielen er-

staunlicherweise in dieser Hinsicht eine unterge-

ordnete Rolle. Infrastrukturelle Eingriffe baulicher 

und betrieblicher Art zum Zweck der Geschwindig-

keitsreduktion bedürfen einer sorgfältigen Über-

prüfung hinsichtlich sicherheitstechnischer Auswir-

kungen. Das Beispiel von Radiusreduktionen in 

Kurven veranschaulicht das komplexe Zusammen-

spiel von Geschwindigkeit und Sicherheit. Geringe-

re Radien erzwingen zwar grundsätzlich geringere 

Geschwindigkeiten, führen aber bei mangelhafter 

Projektierung zu mehr Unfällen. Ziel einer adäqua-

ten Infrastruktur sind primär eine einfache Hierar-

chisierung des Strassennetzes sowie die Realisie-

rung von selbsterklärenden und fehlertoleranten 

Strassen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass 

der Verkehr mit angepasster Geschwindigkeit zir-

kuliert. Die vorrangigen Interventionen sind im 

Folgenden aufgelistet. Innerortsstrassen sind unter 

Berücksichtigung der Nutzungsansprüche aller 

Verkehrsteilnehmenden zu projektieren, zu bauen 

und zu betreiben. Das bfu-Modell Tempo 50/30 ist 

für das Erreichen dieses Ziels besonders geeignet. 

Es sieht vor, alle siedlungsorientierten Strassen mit 

Tempo-30-Zonen zu belegen und alle verkehrsori-

entierten Innerortsstrassen derart zu gestalten, dass 

die Sicherheit der verletzlichsten Verkehrsteilneh-

menden besonders berücksichtigt wird.  

Ausserortsstrassen sind derart zu projektieren, dass 

sie zu einem homogenen Geschwindigkeitsverlauf 

führen. Korrigierende Massnahmen à posteriori 

(Leitpfeile, abweichende Höchstgeschwindigkeiten) 
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dürfen nicht von Vorneherein verwendet werden, 

um Projektierungsmängel auszubessern. 

Die Entfernung von festen Objekten am Strassen-

rand (z. B. Mauern, Zäune, Pfosten) und – unter 

gewissen Bedingungen – Mittelleitschranken kön-

nen die Folgen von geschwindigkeitsbedingten 

Unfällen reduzieren.  

Die konkrete Umsetzung in der Schweiz kann da-

bei durch Massnahmen auf verschiedenen Ebenen 

aktiviert werden. Verkehrsingenieure und Planer 

sind bereits während des Studiums und/oder in 

systematischen Weiterbildungsgängen ganz spe-

ziell auf die erwähnten Punkte zu sensibilisieren.  

Flächendeckende Instrumente zur systematischen 

Überprüfung geplanter und bestehender Infra-

struktur (Road Safety Audit, Road Safety Inspecti-

on, Black Spot Management) sind als Obligatorium 

schweizweit einzuführen (wie dies auch im Hand-

lungsprogramm ViaSicura vorgesehen ist). 

Die VSS-Normen stellen im Verkehrsingenieurwe-

sen die Regeln der Baukunde dar. Deren Umset-

zung in Projekten kann je nach Randbedingungen 

kostenintensiv sein. In der Praxis zeigt sich, dass in 

solchen Fällen Abstriche in Kauf genommen wer-

den, was sich sicherheitstechnisch negativ auswir-

ken kann. Bevölkerung, Politik und die Verwaltung 

sind deshalb hinsichtlich der sicherheitstechnischen 

Bedeutung von Normen und adäquater Infrastruk-

tur zu sensibilisieren. Dadurch soll die Umsetzung 

kostenintensiver, jedoch sicherheitstechnisch rele-

vanter Projekte gefördert werden. 

Schliesslich ist die Umsetzung des bfu-Modells 

Tempo 50/30 gezielt zu fördern. Dies kann mittels 

Anpassung der entsprechenden Verordnungen 

oder aktiver Propagierung bei den zuständigen 

Behörden und der Bevölkerung erfolgen. 

6. Fahrzeugtechnische Massnahmen 

6.1 Deformationszone/Knautschzone 

Die Sicherheit von Fahrzeugen wird mittels Crash-

Tests überprüft. Dabei spielen die Knautschzonen 

eine besondere Rolle. Sie nehmen einen Teil der 

kinetischen Energie auf, d. h. sie sind eher 

«weich». Erst wenn der eigentliche Passagierraum 

erreicht ist, dann muss die Karosserie hart sein, um 

zu verhindern, dass die Kollisionsobjekte bis zu den 

Fahrzeuginsassen vordringen können.  

Weiterhin wurde in den letzten Jahren vermehrt 

der Fussgängersicherheit Aufmerksamkeit ge-

schenkt. In diesem Gebiet hat es bedeutende Ver-

besserungen gegeben. So gibt es beispielsweise 

spezielle Mechanismen, die dafür sorgen, dass bei 

einem Unfall die Motorhaube angehoben wird, 

sodass der Fussgänger nicht auf den harten Mo-

torblock prallt, sondern auf die eher nachgiebige 

Motorhaube. Auch in die Bewertung bei Euro 

NCAP (European New Car Assessment Programme) 

fliesst die Fussgängersicherheit mit ein.  

Obwohl seit vielen Jahrzehnten Crash-Tests durch-

geführt werden, ist die Frage der Validität der Ver-

fahren immer noch nicht ganz geklärt. So gibt es 

Arbeiten, die aufzeigen, dass die Crash-Tests zwar 

bei Frontalkollisionen mittlerweile recht aussage-

kräftig sind [98]. Für Heckaufprallkollisionen 

scheint dies aber noch nicht im selben Masse ge-

geben zu sein. Insofern dürfte es auch in Zukunft 

noch weitere Verbesserungen bei der passiven 

Sicherheit der Fahrzeuge geben. 
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6.2 Sicherheitsgurt 

Der Sicherheitsgurt ist nach wie vor eine der wich-

tigsten, wahrscheinlich sogar die wichtigste Präven-

tionsmassnahme im Strassenverkehr. Seine Wirk-

samkeit hängt von Geschwindigkeit des Unfalls 

und Merkmalen des Kollisionsobjektes ab.  

Der Anteil Personen, der die Sicherheitsgurte trägt, 

ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Wa-

ren es im Jahr 2000 noch 77 % so sind es nun 

87 %. Bei einer Tragquote von 100 % könnten 

schätzungsweise 40 Verkehrstote und 150 Scher-

verletzte vermieden werden.  

Die Schweiz steht im internationalen Vergleich der 

Tragquoten nicht besonders gut da. Unterschiede 

gibt es nach Strassenart (je schneller auf einer 

Strasse gefahren werden darf, umso höher ist die 

Tragquote; innerorts nur 82 %), nach Sprachregion 

(im Tessin 82 %, in der Romandie 82 % und in der 

Deutschschweiz 89 %). Ewert und Fitz zeigten auf, 

dass die Wahrscheinlichkeit nicht angegurtet zu 

verunfallen von diversen Faktoren abhängig ist 

[99]: 

• Junge Verkehrsteilnehmer benützen den Gurt 

weniger als Ältere 

• Rücksitzpassagiere weniger als Frontpassagiere 

• Männer weniger als Frauen 

• Personen unter Alkoholeinfluss weniger als 

Nüchterne 

• Bei Nacht weniger als am Tage 

• Am Wochenende weniger als unter der Woche 

• Auf trockenen Strassen weniger als auf nassen 

oder verschneiten 

Insgesamt scheint es also so, als ob gerade diejeni-

gen Personen, die den Gurt besonders nötig ha-

ben, ihn weniger häufig benutzen. 

Der Sicherheitsgurt ist sehr wichtig, um die Überle-

benschancen bei einem Unfall zu verbessern. Aller-

dings kann auch der Gurt nicht immer schützen. 

Bei Unfällen mit hoher Geschwindigkeit und bei 

einem nicht oder kaum nachgebenden Hindernis, 

gibt es auch mit Gurt praktisch keine Überlebens-

chance. Ab ca. 110 km/h Kollisionsgeschwindigkeit 

frontal auf ein massives Hindernis kann der Gurt 

nicht mehr helfen. Erfreulicherweise sind diese Art 

Unfälle nicht sehr häufig. Solche Geschwindigkei-

ten werden üblicherweise nur auf Autobahnen 

erreicht. Kollisionen finden dann eher mit anderen 

Fahrzeugen statt, welche in dieselbe Richtung fah-

ren, wodurch dann die Geschwindigkeitsdifferenz 

(Delta-V) geringer wird. Auch ist die Wahrschein-

lichkeit einer Frontalkollision eher gering. Meistens 

wird in eher spitzen Winkel – beispielsweise auf die 

Leitplanken aufgefahren.  

Angesichts der Tatsache, dass rund die Hälfte aller 

unangegurteten Getöteten hätte gerettet werden 

können, sind weitergehende Anstrengungen zur 

Erhöhung der Tragquoten sinnvoll und notwendig. 

Hierbei ist der Fokus insbesondere auf die Ausser-

ortsstrassen zu richten. Dort findet sich eine recht 

niedrige Tragquote (Tessin 82 %, Westschweiz 

84 % und Deutschschweiz 90 %) verbunden mit 

Geschwindigkeiten, bei denen der Sicherheitsgurt 

noch einen guten Beitrag zur Überlebenswahr-

scheinlichkeit leisten kann. Bei Tempo 80 beträgt 

das Risiko ohne Gurt ums Leben zu kommen etwa 

45 %; mit Gurt hingegen beträgt es «nur» 20 %. 

Hier sollten die Anstrengungen in Bezug auf Poli-

zeikontrollen mit begleitenden Kampagnen weiter 

fortgeführt werden. 

Auch in Bezug auf das Anschnallen auf Rücksitzen 

hat sich in den letzten Jahren eine deutliche Ver-

besserung ergeben. Dennoch sind über alle Stras-
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senarten und Landesteile hinweg 32 % der Rück-

sitzpassagiere nicht angegurtet. Die in modernen 

Fahrzeugen bereits üblichen Systeme zur Erinne-

rung des Motorfahrzeuglenkenden an den Sicher-

heitsgurt für sich und die Frontpassagiere (seat-belt 

reminder), die sich bereits als wirksam erwiesen 

haben [100] sollten auch auf die Rücksitzpassagiere 

ausgeweitet werden.  

6.3 Airbags 

Der Airbag ist ein Sack, der bei Bedarf, d. h. bei 

einem Unfall, mittels einer Explosion mit Gas ge-

füllt wird. Zunächst in den USA vor allem als Ersatz 

für den Sicherheitsgurt geplant (weil die Tragquo-

ten sehr tief waren und anfänglich kaum verbessert 

werden konnten), hat er sich mittlerweile eher als 

Sicherung zusätzlich zum Gurt durchgesetzt (zu-

mindest in Europa).  

Insgesamt muss man jedoch sagen, dass der Airbag 

die in ihn gesetzten Hoffnungen nicht ganz erfül-

len konnte. Die Berechnungen über die Wirksam-

keit von Sicherheitsgurt und Airbag zeigen auf, der 

Sicherheitsgurt das Sterberisiko bei einem Unfall 

um etwa 50 % reduzieren kann, der Airbag allein 

aber nur um 14 %. Sicherheitsgurt und Airbag 

zusammen bringen es auf etwa 60 % Reduktion 

(NHTSA, 2001[101]). Am wichtigsten ist es also 

nach wie vor, dass man den Sicherheitsgurt be-

nützt. 

Aufgrund der enormen Kräfte, die beim Auslösen 

des Airbags wirken, kann er auch negative Folgen 

haben. Ein Thema war das sogenannte «out-of-

position». Es bedeutet, dass jemand (vor allem die 

Beifahrer) mit dem Airbag in Kontakt kommt, wäh-

rend dieser noch gefüllt wird. Da er sich während-

dessen mit etwa 300 km/h auf die Person zube-

wegt, kann es (und ist es) zu schweren oder tödli-

chen Verletzungen (ge)kommen – insbesondere bei 

Kindern und kleinen Frauen. Mittlerweile ist dieses 

Thema aber durch technische Verbesserungen 

weitgehend erledigt.  

Der Airbag hat aber noch weitere Anwendungsge-

biete. So werden beispielsweise die Rücksitzpassa-

giere bis heute kaum frontal mit Airbags geschützt, 

obwohl er auch hier gute Dienste leisten könnte. 

6.4 Elektronisches Stabilitätskontrolle 

Die elektronische Stabilitätskontrolle (ESC, Fach-

begriff), das elektronische Stabilitätsprogramm (ESP 

– Markenname des Bosch-Systems) oder auch die 

Systeme anderer Hersteller sind eine der besten 

Verkehrssicherheitsmassnahmen der vergangenen 

Jahrzehnte. Das System vergleicht hinsichtlich der 

Fahrtrichtung die Absicht des Lenkers (Lenkradein-

schlag) mit der physikalischen Bewegung des Fahr-

zeugs. Falls diese beiden Faktoren nicht überein-

stimmen (Schleudern), wird eingegriffen indem 

einzelne Räder abgebremst und allenfalls sogar die 

Motorleistung gedrosselt wird. Dadurch kann im 

Grenzbereich das Schleudern verhindert werden. 

Das System greift also nur ein, wenn der Lenkende 

bereits die Herrschaft über das Fahrzeug verloren 

hat. Es ermöglicht ein richtungsgetreues Fahren 

solange es physikalisch überhaupt nur möglich ist. 

ESC war ursprünglich eine Weiterentwicklung des 

Antiblockiersystems ABS, welches das Lenken wäh-

rend scharfer Bremsmanöver ermöglichen und das 

Blockieren der Räder verhindern sollte. ESC wurde 

viel evaluiert und die Ergebnisse sind extrem posi-

tiv. Ferguson [102] kommt bei der Analyse von 15 

verschiedenen Studien aus Japan, Schweden, den 

USA, Deutschland, Frankreich und Grossbritannien 

zu dem Schluss, dass tödliche Selbstunfälle durch 
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ESC um 30 bis 50 % reduziert werden. Auch bei 

schweren Unfällen mit mehreren Fahrzeugen be-

trägt die Reduktion zwischen 17 und 38 %. Bei 

den beliebten SUVs (Geländewagen) sollen die 

Effekte sogar noch stärker sein, da diese aufgrund 

des hohen Schwerpunktes stärker vom Überschlag 

bedroht sind. 

ESC hat sich als so wirksam erwiesen, dass es stark 

gefördert wird. Viele Neuwagen in der Schweiz 

haben es als Standardausstattung (laut TCS 80 % 

aller angebotenen Modelle). Andere haben es op-

tional (11 % aller Modelle). Leider sind vor allem 

kleinere Fahrzeuge aus dem Niedrigpreissegment 

teilweise gar nicht mit ESP zu erhalten (9 % aller 

Modelle). Eine Erhebung von Bosch ergab Anteile 

von Neuwagen mit ESC von 96 % in Schweden, 

79 % in Deutschland bis zu lediglich 46 % in 

Frankreich und 42 % in Italien. Zahlen für die 

Schweiz gibt es nicht; es darf aber vermutet wer-

den, dass sie eher im oberen Bereich liegen. 

Auch die Politik hat sich bereits engagiert. In der 

EU müssen ab November 2011 alle neu zugelasse-

nen Pkw und Lkw serienmäßig mit ESC ausgestat-

tet werden. Ab 01.11.2014 müssen diese auch bei 

der 1. Inverkehrsetzung mit einem solchen System 

ausgerüstet sein40. Insofern besteht also kein Hand-

lungsbedarf für die Schweiz. 

Eine noch offene Frage ist die Ausschaltbarkeit von 

ESC. Bestimmte – aber nicht alle – Hersteller er-

möglichen eine Ausschaltung von ESC. Angeblich 

gibt es Situationen in denen ESC hinderlich ist (An-

fahren auf verschneiten oder vereisten Strassen), 

wo das System die Situation möglicherweise falsch 

einschätzt. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
40  EG-Verordnung Nr. 661/2009, publiziert im EU-ABl, am 

31.07.2009 

Die meisten Hersteller haben jetzt Systeme, wo sich 

ESC bei jedem Motorstart neu einschaltet. Dies 

stösst allerdings nicht bei allen Besitzern auf Freu-

de. Zu vermuten ist, dass gerade diejenigen Perso-

nen, die ESC abschalten einen riskanten Fahrstil 

pflegen. Von daher ist zu hoffen, dass die Herstel-

ler ihre Systeme so weiterentwickeln, dass es die 

Ausschaltfunktion nicht mehr braucht und diese 

abgeschafft werden kann.  

Ein anderes Problem ist, dass es noch erhebliche 

Zeit dauern wird, bis sich ESC in allen Neufahrzeu-

gen findet und alle Altfahrzeuge ohne ESC vom 

Markt verschwunden sind. Hier gäbe es zwar theo-

retisch Interventionsmöglichkeiten (beispielsweise 

eine Verschrottungsprämie für Altautos ohne ESC). 

Die politische Akzeptanz für eine solche Massnah-

me dürfte jedoch in der Schweiz gering sein.  

 Ein grosses Einflusspotenzial hätten die Versiche-

rungswirtschaft und auch die Kantone. Sie könnten 

beispielsweise die Versicherungsprämien oder die 

Motorfahrzeugsteuer für Fahrzeuge mit ESC redu-

zieren. Für umweltfreundliche Autos gibt es solche 

Bonus-Malus-Systeme auf der Ebene der Motor-

fahrzeugsteuer. Ob es für eine solche eindeutig 

sicherheitsförderliche Massnahme die notwendigen 

Mehrheiten gäbe, ist zu prüfen. 

In Bezug auf die Versicherungen muss man wohl 

etwas pessimistischer sein. Zwar gibt es einzelne 

Versicherer, die technische Massnahmen unterstüt-

zen (beispielsweise die AXA-Winterthur mit dem 

Unfalldatenschreiber), aber ESC hat es – überra-

schenderweise – noch nicht so weit gebracht. 

Möglicherweise haben die Versicherer die poten-

ziellen Präventions- und Einsparmöglichkeiten noch 

nicht so recht wahrgenommen. 
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6.5 ISA 

ISA ist die Abkürzung für Intelligent Speed Adapta-

tion. Es handelt sich dabei um ein elektronisches 

System, das einerseits aus einer Datenbank bzw. 

Kartenmaterial besteht in der alle Höchstgeschwin-

digkeiten gespeichert sind und andererseits einem 

System, das den aktuellen Standpunkt erkennt 

(GPS). Aus der Kombination von diesen beiden 

Informationen kann dann abgeleitet werden, wel-

che Geschwindigkeitslimite im Moment gilt. Mit 

dieser Information kann auf drei Arten Verfahren 

werden: 

1. Die Information wird an den Fahrer weiterge-

geben, beispielsweise in Form einer Einblen-

dung der Limite ins Armaturenbrett oder ins 

Head-Up Display auf der Windschutzscheibe. 

2. Unterstützung des Fahrers indem das System 

meldet, wenn die Höchstgeschwindigkeit über-

schritten wird 

3. Ein intervenierendes System, welches immer 

eingreift, wenn man zu schnell fährt, wobei al-

lerdings der Motorfahrzeuglenkende das Sys-

tem übergehen kann. 

Welches dieser Systeme sich durchsetzen wird ist 

bis anhin noch nicht klar.  

Erste Untersuchungen zur Wirksamkeit von ISA 

haben zu vielversprechenden Ergebnissen geführt. 

Eine australische Studie [103] kam zu dem Schluss, 

dass mit ISA die tödlichen Unfälle um 8 %, diejeni-

gen mit Schwerverletzten um 6 % gesenkt werden 

könnten. Grundlage dieser Resultate waren Beo-

bachtungen, dass sowohl die mittleren und die 

maximalen Geschwindigkeiten sowie die V85 ge-

senkt wurden. Eine englische Studie [104] kam zu 

wesentlich stärkeren Effekten. Je nach Art des ISA 

und Art der Geschwindigkeitslimite wird mit einer 

Reduktion der Getötetenzahlen um bis zu 59 % 

gerechnet. Die letzte Zahl erscheint allerdings et-

was hoch. Dennoch kann man festhalten, dass mit 

ISA ein erhebliches Potenzial zur Verringerung der 

Anzahl von Verletzten und Getöteten im Strassen-

verkehr besteht. Darüber hinaus führt ISA auch zu 

weniger Emissionen inklusive Lärm. ISA hat sich mit 

einem Nutzen-Kosten-Verhältnis von 7:1 auch als 

finanziell lohnend erwiesen. Die Technologie ist 

vorhanden und kann sehr schnell umgesetzt wer-

den, da es sich um ein fahrzeuggebundenes Sys-

tem handelt.  

Das andere Thema und möglicherweise das Haupt-

problem ist die Akzeptanz von ISA. Je strenger der 

Eingriff umso geringer ist die Akzeptanz. Und um-

gekehrt ist es natürlich so, dass ISA umso wir-

kungsvoller ist, je stärker und ungestörter der Ein-

griff des Systems ist. In der SARTRE-Umfrage von 

2004 [105] hatte sich gezeigt, dass die Schweizer 

im Vergleich zu den übrigen Befragten aus über 20 

Ländern fahrzeugtechnischen Interventionen im 

Allgemeinen und geschwindigkeitsbezogenen Sys-

temen im Besonderen kritisch gegenüber stehen.  

Das European Transport Safety Council befasste 

sich im Jahr 2006 [106] mit 10 Mythen zum Thema 

ISA und bewertete sie allesamt als falsch. Die My-

then sind: 

1. ISA ist noch keine reife Technologie 

2. Das genaue Bestimmen der Geschwindigkeiten 

auf Landkarten ist zu kompliziert 

3. Nicht alle Länder können ISA anwenden 

4. ISA ist für die Gesellschaft zu teuer 

5. ISA ist Big Brother im Fahrersitz 

6. ISA hat unüberwindbare haftungsrechtliche 

Probleme 

7. ISA hat keine öffentliche Akzeptanz 
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8. ISA wäre erfolgreicher wenn es nicht per Gesetz 

sondern über den freien Markt eingeführt wür-

de 

9. Geschwindigkeit ist nur ein kleines Element der 

Verkehrssicherheit 

10. Andere Fahrzeug- und Infrastrukturmassnah-

men machen ISA überflüssig. 

6.6 Leistungsgewicht 

Das Thema Leistungsgewicht als möglicher Risiko-

faktor für zu schnelles Fahren bzw. Geschwindig-

keitsunfälle insbesondere bei jungen Lenkern wird 

immer wieder erwähnt. Die Beweise dafür sind 

jedoch eher schwach. Palamara und Gavin [107] 

führten eine Fall-Kontroll-Studie durch bei der sie 

verunfallte und nicht verunfallte junge Motorfahr-

zeuglenkende bzw. das Leistungsgewicht deren 

Fahrzeuge miteinander verglichen. Sie fanden kei-

nen signifikanten Unterschied. Sie zitieren in ihrer 

Arbeit zwei weitere Studien, die eher schwache 

Zusammenhänge nachwiesen. Drummond und 

Healy [108] fanden einen Zusammenhang – aller-

dings für alle Altersgruppen, nicht nur für die jun-

gen Lenker. Fontaine [109] fand eine erhöhte 

Wahrscheinlichkeit ums Leben zu kommen, wenn 

Leistungsgewicht höher als 75 kW pro Tonne Fahr-

zeuggewicht war. Dieser Effekt soll vor allem auf 

die höheren gefahrenen Geschwindigkeiten zu-

rückzuführen sein. Das Risiko bestand aber nur für 

männliche Lenker unter 30 Jahren ausserhalb von 

Ortschaften.  

Insgesamt sind die Belege für einen Einfluss des 

Leistungsgewichts auf das Unfallgeschehen nicht 

eindeutig – weder in die positive noch in die nega-

tive Richtung. Eine genauere Prüfung bzw. Unter-

suchung wäre wohl notwendig bevor man eine 

diesbezügliche Massnahme aufgrund nachgewie-

sener Wirksamkeit einführt. Dennoch gibt es Vor-

bilder: In Victoria, Australien dürfen junge Motor-

fahrzeuglenkende in der Zeit des Führerausweises 

auf Probe kein Fahrzeug über 125 kW pro Tonne 

Fahrzeuggewicht fahren. Und auch der Motor darf 

pro Tonne nicht mehr als 3,5 Liter Hubraum haben. 

6.7 Fazit 

Die Fahrzeugtechnik hat extrem wichtige Beiträge 

zur Verkehrssicherheit geleistet und wird wohl 

auch in Zukunft noch viel beitragen können. An 

erster Stelle ist hier der Sicherheitsgurt zu nennen, 

der, rund der Hälfte der unangegurteten Verkehrs-

toten das Leben hätte retten können. In der 

Schweiz macht dies etwa 40 Getötete pro Jahr 

weniger aus. Das grösste Problem ist die nach wie 

vor nicht befriedigende Tragquote insbesondere 

bei jungen männlichen Lenkern, innerorts, ausser-

orts sowie bei Nacht und unter Alkoholeinfluss. 

Hier sind weitere Anstrengungen nötig.  

An zweiter Stelle ist die elektronische Stabilitäts-

kontrolle (ESC) zu nennen, da sie eine überragende 

Wirksamkeit bei der Verhinderung von Schleuder-

unfällen hat. Die obligatorische gesetzliche Einfüh-

rung von ESC in der Europäischen Union und die 

Verbreitung des Wissens über den Nutzen der 

Fahrassistenz-Systeme sind wichtige Schritte. Be-

dauerlich ist, dass es noch einige Zeit dauern wird 

bis die Elektronische Stabilitätskontrolle in der ge-

samten Fahrzeugflotte vorhanden sein wird. Eine 

Ermutigung vor allem der jungen Lenkende auf 

Fahrzeuge mit ESC umzusteigen, könnte helfen, 

diese Übergangszeit zu verkürzen.  

Eine weitere innovative Technik, die allerdings den 

Durchbruch noch nicht geschafft hat, ist ISA – die 

Intelligent Speed Adaptation. Dabei wird aus der 
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aktuellen Position (bestimmt mittels GPS) und 

elektronischen Landkarten mit den gültigen 

Höchstgeschwindigkeiten bestimmt, wie schnell 

man aktuell fahren darf. Das Sicherheitspotenzial 

für ISA kann, je nach Art der konkreten Ausgestal-

tung, beträchtlich sein.  

Airbag und Deformationszone/Knautschzone sind 

wichtig um die Schwere von Unfällen zu vermin-

dern. Bei beiden wird man in Zukunft noch weitere 

Verbesserungen sehen. 

Nicht ganz geklärt ist die Frage nach der Bedeu-

tung des Leistungsgewichts. Diesbezüglich besteht 

noch Forschungsbedarf. 
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VIII. Schlussfolgerungen 

Aufgrund eines Fehlverhaltens bezüglich Ge-

schwindigkeit werden pro Jahr durchschnittlich 

1251 Personen schwer verletzt, 163 sterben. Die 

Hälfte der Getöteten erleidet ihr Schicksal bei ei-

nem Selbstunfall auf Ausserortsstrassen, ein Viertel 

bei Unfällen innerorts. Autobahnen stellen keinen 

Schwerpunkt dar. 

Die Geschwindigkeitswahl ist aus zweierlei Hinsicht 

für die Verkehrssicherheit entscheidend: Je schnel-

ler gefahren wird, desto weniger Zeit bleibt einer-

seits für angemessene Reaktionen, um Unfälle zu 

verhindern, und desto gravierender sind anderer-

seits die Verletzungsfolgen. Ein paar Stundenkilo-

meter mehr oder weniger können aufgrund des 

exponentiellen Zusammenhangs über Tod oder 

Leben entscheiden, insbesondere bei relativ tiefen 

Geschwindigkeiten.  

Die Unfallfahrer sind hauptsächlich männlich und 

eher jung. Alkohol und das soziale Umfeld begüns-

tigen schnelles Fahren. Die Wirksamkeit der Zwei-

phasenfahrausbildung muss diesbezüglich noch 

evaluiert werden. Sinnvoll wäre ein Alkoholverbot 

für Neulenkende.  

Für ein wirksames Geschwindigkeitsmanagement 

haben sich Polizeikontrollen als wichtiges Element 

erwiesen. Pro Jahr werden rund 2,5 Mio. Fahrer 

wegen überhöhter Geschwindigkeit gebüsst. Die 

allermeisten Kontrollen werden automatisch 

durchgeführt. Deren Intensivierung vor allem auf 

Landstrassen ist notwendig. Zudem sind gut sicht-

bare sowie räumlich und zeitlich möglichst zufällig 

verteilte bemannte Geschwindigkeitskontrollen 

sinnvoll. Nur so kann die für eine Verhaltensände-

rung sehr wichtige Kontrollerwartung gesteigert 

werden. Führerausweisentzüge in Kombination mit 

verhaltenstherapeutischen Interventionen haben 

sich ebenfalls als wirksam erwiesen.  

Zur Entschärfung des Geschwindigkeitsproblems 

trägt auch die Optimierung einer adäquaten In-

frastruktur bei, mit der das Strassennetz hierarchi-

siert sowie selbsterklärende und fehlertolerante 

Strassen realisiert werden sollen. Innerorts sind in 

erster Linie die Nutzungsansprüche aller Ver-

kehrsteilnehmer zu berücksichtigen. Ausserorts-

strassen sind prioritär so zu projektieren, dass sie 

zu einem homogenen Geschwindigkeitsverlauf 

führen. Die Beseitigung von festen Objekten am 

Strassenrand und – unter gewissen Bedingungen – 

die Montage von Mittelleitschranken können die 

Folgen von geschwindigkeitsbedingten Unfällen 

reduzieren. Zur Umsetzung dieser Interventionen 

sind Fachleute laufend zu sensibilisieren sowie 

Road Safety Audits, Road Safety Inspections und 

Black Spot Management für obligatorisch zu erklä-

ren. 

Bezüglich Fahrzeugsicherheit ist der Sicherheitsgurt 

nach wie vor die wichtigste Massnahme. Ebenfalls 

sehr wirkungsvoll ist die elektronische Stabilitäts-

kontrolle, die das Schleudern verhindern kann. 

Auch künftige Fahrzeugtechnik wie ISA (Intelligent 

Speed Adaptation) wird einen Beitrag gegen Ge-

schwindigkeitsunfälle leisten können. Einen Über-

blick über Massnahmen mit unterschiedlichem 

Nutzen liefert Tabelle 1, S. 17. 
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